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Vorwort

Neben der Versorgung durch Ärzte leisten ca. 47.000 Heilpraktiker deutsch-
landweit einen wichtigen Beitrag für die öffentliche Gesundheitsversorgung.
Gleichwohl wird den Heilberufsangehörigen ohne Bestallung, also ohne ärztliche
Approbation, teilweise Misstrauen entgegengebracht, das hauptsächlich auf dem
Vorurteil unzureichender Fachkompetenz beruhen dürfte. Diese unbegründete Ein-
schätzung wird häufig an dem Umstand festgemacht, dass Heilpraktiker über kein
akademisches Studium verfügen müssen, gleichzeitig aber Behandlungen unmit-
telbar an Patienten vornehmen dürfen. Dabei wird jedoch verkannt, dass die Ver-
sorgung durch Heilpraktiker primär keine Konkurrenz zu der Versorgung durch
approbierte Ärzte darstellt, sondern einen eigenen Leistungsbereich darstellt, der die
ärztliche Versorgung ergänzt. Das facettenreiche Behandlungsspektrum der Heil-
praktiker erstreckt sich dabei von schulmedizinischen, physiologischen, psycholo-
gischen bis hin zu komplementärmedizinischen Therapieformen und deckt somit
einen Versorgungsbereich ab, der allein durch die praktizierenden Ärzte nicht zu
gewährleisten wäre.

Trotz der sehr verbreiteten und intensiven Tätigkeiten von Heilpraktikern gibt es
dafür nur relativ wenige Vorschriften, die im Wesentlichen als vorkonstitutionelles
Recht fortgelten. Derzeitige Rechtsgrundlagen für die Ausübung des Berufs des
Heilpraktikers enthalten das Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde
ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz), die Erste Durchführungsverordnung zu
diesem Gesetz sowie die vom Bundesministerium für Gesundheit unter Beteiligung
der Länder erlassenen Leitlinien zur Überprüfung von Heilpraktikeranwärterinnen
und -anwärtern nach § 2 des Heilpraktikergesetzes in Verbindung mit § 2 Absatz 1
Buchstabe i der ErstenDurchführungsverordnung zumHeilpraktikergesetz.Weitere,
spezifisch auf die Versorgung durch Heilpraktiker zugeschnittene Rechtsnormen
bestehen jedoch nicht. Damit ist der Berufsstand der Heilpraktiker rechtlich wenig
durchdrungen.

In dem zwischenCDU,CSUund SPD für die 19. Legislaturperiode desDeutschen
Bundestages geschlossenen Koalitionsvertrag vom 12. März 2018 heißt es: „Im
Sinne einer verstärkten Patientensicherheit wollen wir das Spektrum der heilprak-
tischen Behandlung überprüfen“ (Seite 101, Zeilen 4685 f.). Zu dieser Prüfung will
die vorliegende Schrift beitragen, die auf einem Rechtsgutachten beruht, welches im
Auftrag des Bundes Deutscher Heilpraktiker e. V. erstellt wurde.

Nach einer Einleitung untersucht die Arbeit in ihrem ersten Teil zunächst die
Frage, ob und inwieweit eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes für eine Um-
gestaltung des Heilpraktikerwesens existiert. Damit soll geklärt werden, welche



Möglichkeiten bestehen, um die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde durch
Heilpraktiker als Heilberuf im Sinne von Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG zu regeln. Der
zweite Teil der Untersuchung beschäftigt sich mit der Verfassungsmäßigkeit von
Reformvorhaben, die auf die vollständige Beseitigung der Heilpraktiker aus der
öffentlichen Gesundheitsversorgung abzielen. Gegenstand des dritten Teils ist die
sogenannte sektorale Heilpraktikererlaubnis, die als richterrechtliche Extension des
§ 1 Abs. 1 des Heilpraktikergesetzes eine Besonderheit im Vergleich zu der nicht
teilbaren ärztlichen Approbation darstellt. Im vierten Teil der Arbeit werden
Überlegungen angestellt, wie das Heilpraktikerwesen sachgerecht reformiert werden
könnte. Insbesondere drängt sich die Idee der „Verkammerung“ des Berufsfeldes auf,
so dass auf diesen Ansatz ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird. Eine umfang-
reiche Zusammenfassung in Leitsätzen beschließt die Schrift in ihrem fünften Teil.

Für wertvolle Diskussionen und Hinweise danken wir sehr dem Vizepräsidenten
des Bundes Deutscher Heilpraktiker e. V., Herrn Siegfried Kämper, Gelsenkirchen.
Seine jahrzehntelange Tätigkeit als Heilpraktiker und die aus seinem langen be-
rufspolitischen Engagement gewonnenen Erfahrungen waren für die vorliegende
Schrift von großem Nutzen. Für wichtige Hinweise zur Ausbildung und zu Nach-
weisen der Sachkunde von Heilpraktikern danken wir herzlich Frau Elvira Bierbach,
Herausgeberin von „Naturheilpraxis Heute“ und Hauptherausgeberin der Deutschen
Heilpraktiker-Zeitung.

Zu großemDank verpflichtet sind wir ferner HerrnDr. Florian R. Simon (LL.M.),
Geschäftsführer der Duncker & Humblot GmbH, und Frau Heike Frank, Abteilung
Herstellung in diesemVerlag, für die überaus zügigeVeröffentlichung der Arbeit und
die weiterhin sehr wohlwollende Förderung der „Schriften zum Gesundheitsrecht“.

Berlin, im August 2020 Helge Sodan
Bernhard Hadank
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OVG Oberverwaltungsgericht
PartGG Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier Berufe (Part-

nerschaftsgesellschaftsgesetz)
PharmaR Pharma Recht (Zeitschrift)
r+s recht und schaden (Zeitschrift)
RGBl. Reichsgesetzblatt
Rn. Randnummer
S. Seite(n)
SGb Die Sozialgerichtsbarkeit (Zeitschrift)
SGB V Fünftes Buch Sozialgesetzbuch
StAnz. Staatsanzeiger für das Land Hessen
TPG Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Ge-

weben (Transplantationsgesetz)
u. a. unter anderem
UStG Umsatzsteuergesetz
Var. Variante
VersR Versicherungsrecht (Zeitschrift)
VG Verwaltungsgericht
VGH Verwaltungsgerichtshof
Vgl./vgl. Vergleiche/vergleiche
VSSR Vierteljahresschrift für Sozialrecht
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Einleitung

A. Gesundheitspolitisches Misstrauen
gegenüber Heilpraktikern

Neben der Versorgung durch Ärzte leisten ca. 47.000 Heilpraktiker deutsch-
landweit1 einen wichtigen Beitrag für die öffentliche Gesundheitsversorgung.
Gleichwohl wird den Heilberufsangehörigen ohne Bestallung, also ohne ärztliche
Approbation, teilweise Misstrauen entgegengebracht, das hauptsächlich auf dem
Vorurteil unzureichender Fachkompetenz beruhen dürfte. Diese unbegründete Ein-
schätzung wird häufig an dem Umstand festgemacht, dass Heilpraktiker über kein
akademisches Studium verfügen müssen, gleichzeitig aber Behandlungen unmit-
telbar an Patienten vornehmen dürfen. Dabei wird jedoch verkannt, dass die Ver-
sorgung durch Heilpraktiker primär keine Konkurrenz zu der Versorgung durch
approbierte Ärzte darstellt, sondern einen eigenen Leistungsbereich darstellt, der die
ärztliche Versorgung ergänzt.2 Das facettenreiche Behandlungsspektrum der Heil-
praktiker erstreckt sich dabei von schulmedizinischen, physiologischen, psycholo-
gischen bis hin zu komplementärmedizinischen Therapieformen und deckt mithin
einen Versorgungsbereich ab, der allein durch die praktizierenden Ärzte nicht zu
gewährleisten wäre.

Dennoch sehen einige Gesundheitspolitiker, wohl beflügelt durch vereinzelte
Fälle unsachgemäßer Behandlungen3, Gefahren für die Patientensicherheit in der
eigenverantwortlichen Ausübung von Heilkunde durch Heilpraktiker. Zumeist er-
schöpft sich diese Haltung in vagen Bekundungen, das Heilpraktikerwesen zu re-
formieren. Derzeit scheinen sich allerdings die Reformbestrebungen zu verdichten.
In dem zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode des Deutschen
Bundestages geschlossenen Koalitionsvertrag vom 12. März 2018 heißt es: „Im
Sinne einer verstärkten Patientensicherheit wollen wir das Spektrum der heilprak-

1 Siehe hierzu die Angaben des Bundes Deutscher Heilpraktiker e. V. (BDH) als wichtige
Interessenvertretung des Berufsstandes, veröffentlicht unter: http://www.heilpraktiker-fakten.
de/wp-content/uploads/2017/11/bdh_fakten-171114.pdf, S. 1, zuletzt aufgerufen am 26.4. 2020.

2 Vgl. dazu das Eckpunktepapier des Bundes Deutscher Heilpraktiker e. V. (BDH), ver-
öffentlicht unter: http://www.heilpraktiker-fakten.de/wp-content/uploads/2017/11/bdh_fakten-1
71114.pdf, S. 2, zuletzt aufgerufen am 26.4.2020 – ohne die Hervorhebung.

3 Von besonderer Bedeutung aus der jüngeren Vergangenheit ist hierbei der Fall „Brüggen-
Bracht“. Siehe dazu Zeit Online vom 27.8. 2016, veröffentlicht unter https://www.zeit.de/wis
sen/gesundheit/2016 -08/heilpraktiker-ermittlungen-tote-alternative-krebstherapie-klaus-ross-
brueggen, zuletzt aufgerufen am 4.5. 2020.
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tischen Behandlung überprüfen“.4 Ein vom Bundesministerium für Gesundheit in
Auftrag gegebenes Rechtsgutachten „soll das Heilpraktikerrecht einschließlich der
dazu ergangenen Rechtsprechung umfassend aufarbeiten und insbesondere klären,
ob und welchen rechtlichen Gestaltungsspielraum der Bundesgesetzgeber im Falle
einer Reform des Heilpraktikerrechts zur Stärkung der Patientensicherheit hätte“.5

B. Unsichere Rechtslage des Heilpraktikerwesens

Rechtsgrundlagen für die Ausübung des Berufs des Heilpraktikers enthalten das
Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heil-
praktikergesetz) vom 17. Februar 19396 (nachfolgend abgekürzt: HeilprG), die Erste
Durchführungsverordnung zu diesemGesetz7 (nachfolgend abgekürzt: DV-HeilprG)
sowie die vom Bundesministerium für Gesundheit unter Beteiligung der Länder
erlassenen Leitlinien zur Überprüfung von Heilpraktikeranwärterinnen und -an-
wärtern nach § 2 des Heilpraktikergesetzes in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Buch-
stabe i der Ersten Durchführungsverordnung zum Heilpraktikergesetz vom 7. De-
zember 20178. Weitere, spezifisch auf die Versorgung durch Heilpraktiker zuge-
schnittene Rechtsnormen bestehen indes nicht.

Damit ist der Berufsstand der Heilpraktiker rechtlich wenig durchdrungen. Den
Heilpraktikern fehlt es an einer klaren rechtlichen Kodifikation. Außerdem exis-
tieren keine vergleichbaren Regelungen, wie sie das ärztliche Berufsrecht für De-
tailfragen der Berufsausübung vorhält. Ebenso bestehen keine, dem ärztlichen Be-
reich vergleichbaren, ausdrücklichen Ingerenz- und Kontrollrechte. Etwaige Ver-
änderungen der rechtlichen Grundlagen des Heilpraktikerwesens müssen aber den
Belangen der Heilpraktiker hinreichend Rechnung tragen.

4 Der Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages ist ab-
rufbar unter: https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2
892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1, S. 101, Zeilen 4685 f.,
zuletzt aufgerufen am 25.7.2020.

5 In einer Kurzfassung ist der Ausschreibungstext öffentlich abrufbar unter: https://www.
evergabe-online.de/tenderdetails.html?2&id=291253, zuletzt aufgerufen am 25.7. 2020.

6 RGBl. I, S. 251, zuletzt geändert durch Art. 17e des Gesetzes vom 23.12.2016 (BGBl. I
S. 3191).

7 Erste Durchführungsverordnung zum Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der
Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz), BGBl. III, Nr. 2122-2-1, zuletzt geändert
durch Art. 17 f i. V. m. Art. 18 Abs. 4 des Gesetzes vom 23.12.2016 (BGBl. I S. 3191).

8 BAnz. AT 22.12.2017 B5.
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C. Gang der Untersuchung

Die relevanten Fragen für die Untersuchung des Heilpraktikerwesens bewegen
sich mithin größtenteils in einem Bereich de lege ferenda. Gleichwohl können,
ausgehend vom bestehenden status quo, grobe Leitlinien und Rahmenbedingungen
für eine Reform des Heilpraktikerwesens untersucht werden. Im Rahmen der vor-
liegenden Arbeit sollen vier zentrale Problemfelder erörtert werden, die sich aus dem
vorab Geschilderten ergeben:

1. Fraglich ist zunächst, ob und inwieweit eine Gesetzgebungskompetenz des
Bundes für das Heilpraktikerwesen existiert. Im ersten Teil dieser Untersuchung soll
mithin geklärt werden, welche Möglichkeiten bestehen, um die berufsmäßige
Ausübung der Heilkunde durch Heilpraktiker als Heilberuf im Sinne von Art. 74
Abs. 1 Nr. 19 GG zu regeln. In diesem Zusammenhang soll auch auf mögliche
Friktionen zwischen einem bundesrechtlich normierten Heilpraktikerberuf und dem
landesrechtlich geregelten Arztberuf eingegangen werden.

2. Der zweite Teil der Untersuchung beschäftigt sich mit der Verfassungsmä-
ßigkeit von Reformvorhaben, die auf die vollständige Beseitigung der Heilpraktiker
aus der öffentlichen Gesundheitsversorgung abzielen. Hierzu muss zunächst geklärt
werden, welche Möglichkeiten rechtstechnisch und rechtspolitisch dazu zur Ver-
fügung stehen. Anschließend müssen diese Optionen auf ihre Vereinbarkeit mit den
verfassungsrechtlichen Vorgaben überprüft werden.

3. Gegenstand des dritten Teils ist die sogenannte sektorale Heilpraktikerer-
laubnis, die als richterrechtliche Extension des § 1 Abs. 1 HeilprG eine Besonderheit
im Vergleich zu der nicht teilbaren ärztlichen Approbation darstellt. Wenn aber im
Zuge einer Reform sämtliche Heilpraktiker aus der Versorgung verdrängt werden
sollen, gerät auch die sektorale Erlaubnis ins Wanken. Doch auch dort stellen sich
verfassungsrechtlich ähnliche Fragen, die einer Klärung bedürfen.

4. Schließlich sollen im vierten Teil der Untersuchung Überlegungen angestellt
werden, wie das Heilpraktikerwesen sachgerecht reformiert werden könnte. Insbe-
sondere drängt sich die Idee der „Verkammerung“ dieses Berufsfeldes auf, so dass
auf diesen Ansatz ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird.

Im fünften Teil werden wesentliche Ergebnisse der gesamten Untersuchung in
Leitsätzen zusammengefasst.
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